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Ziel des Seminars ist es, den Innungsmitgliedern in kompakter Form besonders wichtige 
Themen des Baurechtes darzustellen und anhand von praktischen Beispielsfällen zu 
erläutern, wie häufige Fehler vermieden werden können. Darüber hinaus erhalten die 
Seminarteilnehmer konkrete Vorschläge für Musterschreiben, die sie in der täglichen 
Praxis anwenden können. 
Behandelt werden insbesondere neben vielen weiteren Fragen die besonders 
praxisrelevanten Themen der Bauhandwerkersicherung, Abnahme, Widerrufsrecht des 
Verbrauchers, Behinderung und Bauzeitverzögerung sowie die Prüfungs - und 
Bedenkenhinweispflicht. 
 
Nicht zuletzt sollen 2 aktuelle besonders wichtige Entscheidungen der Obergerichte zum 
Verbraucherwiderrufsrecht vorgestellt und erläutert werden. Diese befassen sich mit der 
Frage, ob der Verbraucher auch bei Erteilung von Zusatzaufträgen über das Widerrufsrecht 
belehrt werden muss sowie eine wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofes, welche 
das „Geschäftsmodell eines Handwerkerwiderrufes“ zugunsten der Handwerker erheblich 
einschränkt. 
 
Der Referent, Herr Rechtsanwalt Stephan Deckert, verfügt durch seine berufliche Tätigkeit 
als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie als Lehrbeauftragter an der 
Fachhochschule Münster über jahrelange praktische Erfahrungen im Umgang mit 
außergerichtlichen und gerichtlichen baurechtlichen Streitigkeiten und hält regelmäßig als 
Dozent Vorträge zu praxisrelevanten Themen des Baurechts. 


